
Hilfestellung beim Umsetzen von Eigentümer
haftung und Betreiberverantwortung.
Zahlreiche Gesetze enthalten immobilienbezogene Pflichten, die sich unter dem Stichwort «Betreiberverantwortung» zusam
menfassen lassen. Was alles dazugehört und wie sich diese Verantwortung in der Praxis umsetzen lässt, zeigt das Modell 
«Eigentümerhaftung und Betreiberverantwortung (EiBeV)».

TEXT: RENÉ SIGG / GESSICA GAMBARO

Die Gesetze im deutschsprachigen Raum 

lassen keinen Spielraum, wenn es um die 

Verantwortung der Eigentümer für ihre 

Immobilien geht. Umfangreiche gesetzli

che Anforderungen, Verordnungen, Nor

men und Richtlinien geben den  Rahmen 

vor, in dem Immobilieneigentümer den 

Betrieb ihrer Immobilien  rechtskonform 

abwickeln müssen. Aber auch Projektent

wickler und Bauabteilungen sind immer 

stärker gefordert, den  Immobilienbetrieb 

mit einer systematischen Inbetriebnah

 me und Übergabe sowie mit einer voll

ständigen digitalen Bestandsdokumen

tation rechtssicher vorzubereiten. Diese 

immobilienbezogenen Pflichten können 

unter dem Stichwort «Betreiberverant

wortung» zusammengefasst werden. 

 Zusammen mit 24 Projektpartnern hat 

die IFMA Schweiz (International Facility 

Mana gement Association) ein  Modell 

 geschaffen, das als Hilfestellung bei der 

Umsetzung der Eigentümerhaftung und 

Betreiberverantwortung (EiBeV) aus Sicht 

des Facility Managements dient.

Wahrnehmung der Betreiber
verantwortung
Der Betrieb von Liegenschaften und An

lagen ist einer Vielzahl von Gesetzen, Ver

ordnungen, Normen und weiteren Vor

schriften unterworfen. Bereits bei der 

Erstellung bzw. beim Erwerb eines Werks 

sind gesetzliche Anforderungen an den 

Eigentümer bzw. Betreiber definiert, die 

in weiten Bereichen die baulichen und 

technischen Aufgaben regeln. Eigentü

mer und Betreiber sind verpflichtet, ihre 

Werke betriebssicher bereitzustellen und 

zu unterhalten, indem sie Vorschrif

ten einhalten, vorgeschriebene Mass

nahmen umsetzen und erforderliche 

Nachweise erbringen. Gerade grössere 

Unternehmen in der Bau und Immobi

lienbranche stehen als Eigentümer weite

ren Anforderungen des Gesetzgebers und 

der Gesellschaft gegenüber. In der Rolle 

als Betreiber können sie auch als Arbeit

geber auftreten und sind damit dem Ar

beitnehmerschutz verpflichtet. Der Be

griff «Betreiberverantwortung» bezieht 

sich somit auf 

• die Anforderungen bezüglich Gebäude 

und Anlagensicherheit,

• die klassische Verkehrssicherung sowie 

• die Anforderungen, die sich hinsicht

lich Arbeitssicherheit ergeben. 

Die Betreiberverantwortung umfasst so

mit alle Aufgaben und Kompetenzen, die 

erforderlich sind, um Gefahren und Schä

den aus dem Betrieb einer Immobilie als 

Ganzes zu vermeiden (vgl. Abbildung 1). 

Ein einheitliches Begriffsverständnis ist 

insbesondere dann unverzichtbar, wenn 

Aufgaben delegiert werden. Überträgt 

der ursprünglich Verpflichtete, also in 

der Regel der Eigentümer einer Immobi

lie oder der Arbeitgeber, seine Aufgaben 

und Kompetenzen auf Dritte, gewinnt 

der Begriff der «Betreiberverantwor

tung» an Relevanz.

Praxisnahes Modell zur Umsetzung 
der Betreiberverantwortung
Das Modell «Eigentümerhaftung und 

Betreiberverantwortung (EiBeV)» wurde 

aus Sicht des Facility Managements ent

wickelt (vgl. Abbildung 2). Mithilfe eines 

strukturierten Vorgehens kann – aus der 

Perspektive eines Eigentümers, Unter

nehmens oder Betreibers – die Umset

zung der Betreiberverantwortung in der 

eigenen Organisation beurteilt werden. 

Weiter können allfällige Lücken und De

fizite aufgezeigt werden (vgl. Tabelle 1). 

Das Modell geht davon aus, dass den 
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Abbildung 1: Verantwortungsbereiche im Wirkungsfeld Mensch, Organisation und Umwelt 
aus Sicht des Facility Managements.
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 jeweiligen Organisationen die gesetzli

chen Grundlagen, Verordnungen, Nor

men usw. in ihrer aktuellen Fassung voll

umfänglich bekannt sind. Anhand eines 

Risikomanagements werden bestehende 

Risiken identifiziert und Massnahmen 

zu deren Vermeidung, Minderung und 

Handhabung definiert. Zudem wird im 

Rahmen eines Qualitätsmanagements 

ein etablierter kontinuierlicher Verbes

serungsprozess angestrebt, mit welchem 

die geforderte Qualität in der Leistungs

erbringung einer Organisation sicher

gestellt wird. Dazu ist es notwendig, die 

transparent gemachten und risikobehaf

teten Pflichten innerhalb der Organisa

tion im Hinblick auf die einzelnen Rollen 

in der Organisationsstruktur und deren 

spezifische Prozesse und Leistungen zu 

ermitteln. Dabei sind die Umsetzung 

sowie die Delegation der Pflichten klar 

festzulegen. In einem weiteren Schritt 

erfolgt die Definition der Unterlagen für 

die Pflichtenübertragung an die entspre

chenden Aufgabenträger. Dabei werden 

sowohl anweisende als auch nachwei

sende Dokumente benötigt.

Pflichtenübersicht als grosse Heraus
forderung
Der Gesetzgeber auferlegt denjenigen, 

die ein Grundstück mit einem Gebäude 

besitzen, Gebäude mit gebäudetechni

schen Anlagen betreiben, als Arbeitge

ber fungieren oder Arbeitsplätze sowie 

Arbeitsmittel bereitstellen, bestimmte 

Pflichten. Diese Eigentümer und Betrei

berpflichten finden sich im Facility Ma

nagement wieder, welches somit eine 

zentrale Rolle bei der Umsetzung der Be

treiberverantwortung einnimmt. Sämt

liche Anforderungen aus Sicht des Faci

lity Managements sind zu ermitteln (vgl. 

Abbildung 3). Diese bestehen aus drei we

sentlichen Bestandteilen:

• gesetzliche Vorgaben, u. a. Gesetze und 

Verordnungen (z. B. Umweltschutzgesetz)

• behördliche Verfügungen sowie Standes 

und Branchennormen (z. B. Brandschutz

norm, Konzessionsbestimmungen)

• unternehmensspezifische (interne) 

Vorgaben und Richtlinien, die von den 

Beschäftigten neben der Gesetzgebung 

zusätzlich einzuhalten sind

Es ist Aufgabe des Facility Managements, 

die relevanten rechtlichen Regelungen 

und internen Vorgaben zu kennen, lü

ckenlos an die Betroffenen weiterzu

geben und aktuell zu halten. Die Um

setzung dieser Anforderungen stellt 

zweifellos eine grosse Herausforderung 

dar, zumal Vorgaben und Verordnungen 

häufig ändern. Verschiedene Organisa

tionen entwickeln dafür Tools, die durch 

Eingabe von Prozessinformationen oder 

Risikoprofilen Pflichten auflisten und ge

bündelt als Checkliste ausgeben.

Risiken aus Pflichten kennen 
und  managen
Das Risikomanagement ist integraler 

 Bestandteil der Betreiberverantwortung 

und eine nicht delegierbare Führungsauf

gabe. Mittels eines  Risikomanagements 

werden laufend kritische Handlungsfel

der im Rahmen der gesetzlichen Pflich

ten und Tätigkeiten einer Organisation 

identifiziert, analysiert und bewertet. Die 

Risikobewertung von Pflichten und Tätig

keiten erlaubt es einer Organisation, risiko

basierte Handlungsprioritäten zu setzen. 

Das Modell EiBeV stellt auf der Ebene der 

Kommunikation und Strategieentwick

lung im Risikomanagement als Hilfsmit

tel ein RisikoCockpit zur Verfügung.

Die Wahrnehmung der Betreiberver

antwortung ist eine Aufgabe der Unter

nehmensführung und steuerung. Im 

 eigentlichen Herzstück des Modells geht 

es darum, die festgestellten und ana

lysierten Eigentümer sowie Betreiber
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Abbildung 2: Modell Eigentümerhaftung und Betreiberverantwortung (EiBeV) aus Sicht des Facility Managements.
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tionen zum Kursinhalt und An
meldung unter crb.ch/schulung
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pflichten vollumfänglich und nachhal

tig umzusetzen. Die Klärung von Rollen 

und Verantwortlichkeiten in der Orga

nisation ebnet den Weg. Nur eine klare 

Aufbau und Ablauforganisation ermög

licht es, Gesetze und Verpflichtungen zu 

kennen, Risiken zu analysieren, Mitarbei

terqualifikation zu steuern, Standards, 

Dokumentationsvorgaben und Kon

trollwerkzeuge zu schaffen sowie ein

deutige Vertragswerke mit Dritten abzu

schliessen.

Bewirtschaftungsprozesse müssen durch

gängig definiert, dokumentiert und ge

schult werden. Die Qualität der unterneh

merischen Leistungen stellt ebenfalls ein 

wesentliches Element für die Sicherstel

lung des Personen und Sachschutzes und 

Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien
Vorgaben und Anforderungen Sind die relevanten Gesetze, Verordnungen usw. für die eigene Organisation bzw. 

die  jeweiligen Werke vollständig bekannt?

Steuerung
Risikomanagement Sind die Risiken nach ihrem Risikopotenzial erkannt und werden sie ausreichend gemanagt?
Qualitätsmanagement Sind das Qualitätsmanagement und der kontinuierliche Verbesserungsprozess definiert 

und in der Organisation verankert?

Organisation
Rollen Sind die Rollen eindeutig definiert und in der Organisation entsprechend positioniert?
Aufbau/Führungorganisation Sind die Aufbau/Führungsorganisation und die interne/externe Leistungserbringung 

 eindeutig definiert?
Ablauforganisation Sind die Prozesse den Pflichten entsprechend definiert und den Mitarbeitenden bekannt?
Leistungen Sind die Leistungsbeschriebe den Pflichten entsprechend erstellt und werden diese 

 vollständig ausgeführt?

Pflichten
Eigentümer/Betreiberpflichten Sind die geforderten Eigentümer/Betreiberpflichten bekannt und werden diese vollständig 

wahrgenommen?
Pflichtenübertragung Sind die Übertragung und die Einhaltung der Pflichten rechtskonform sichergestellt?

Dokumentation
Anweisende Dokumente Sind die anweisenden Dokumente erstellt und den internen und externen Mitarbeitenden 

 bekannt?
Nachweisende Dokumente Sind die nachweisenden Dokumente vollständig erstellt und nachvollziehbar dokumentiert?

Tabelle 1: Kernfragen zur Umsetzung der Betreiberverantwortung.

An der Leistungsqualität 
ausgerichtete interne 
Anforderungen

Spezifische behördliche Vorgaben
Für das Kerngeschäft anfallende 
Richtlinien

Bundesverfassung
Gesetze
Verordnungen

Gesetzliche 
Vorgaben

Behördliche Verfügungen
Standes- und Branchennormen

Unternehmensspezifische (interne) 
Vorgaben und Richtlinien

Umweltschutz- und 
Energiegesetz, 
Chemikaliengesetz und 
-verordnung usw.

Vorgaben und 
Konzessionen aus 
Bau- und 
Betriebsbewilligungen

Pflichtenhefte, 
Tätigkeitslisten, 
Bedienungs- und 
Wartungsanleitungen 
usw.

Grundlage Beispiel
Abbildung 3: «Gesetzespyra
mide» der rechtli chen Vor
gaben zur Umsetzung der 
Eigentümerhaftung und 
Betreiberverantwor
tung aus Sicht des 
Facility Manage
ments.
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damit zur Umsetzung der Betreiberver

antwortung dar. Mithilfe von Standards 

führen die eingesetzten Management

methoden zu einer optimalen Nutzung 

der Ressourcen. Klare Leistungsbeschrei

bungen und abgrenzungen zwischen 

Funktionen innerhalb der Organisation 

stellen sicher, dass die Pflichten über alle 

Bewirtschaftungsprozesse hinweg umge

setzt werden.

Pflichtendelegation an Dritte 
mit  Vorbehalt
Die Delegation von Pflichten hat in en

ger Abstimmung mit der eigenen Auf

bau und Ablauforganisation zu erfol

gen. Grundsätzlich können Pflichten auf 

verschiedene Weise und in unterschied

lichem Umfang an interne und externe 

Aufgabenträger delegiert werden. Teile 

der Betreiberverantwortung werden in 

der Regel mithilfe eines Vertrags treu

händerisch an Dritte übergeben.  Gewisse 

Eigentums und Betriebspflichten kön

nen vom Eigentümer jedoch nicht an 

Dritte delegiert werden. Damit ist keine 

vollständige Abgabe der Betreiberverant

wortung möglich. Organisationspflicht, 

Selektionspflicht oder Aufsichtspflicht 

sind beispielsweise nicht übertragbare 

Pflichten.

Auch die Aufbewahrung von aus dem 

Bauprozess in den Betrieb übernom

menen Dokumentationen sowie die Er

stellung und Aufbewahrung von Do

kumenten in der Betriebsphase sind 

entscheidende Bestandteile der Betrei

berverantwortung. Hier werden sowohl 

anweisende als auch nachweisende Do

kumente benötigt, welche vollständig, 

aussagekräftig und jederzeit verfügbar 

sein müssen und durch ein einheitliches 

Daten und Dokumentenmanagement 

organisiert werden.

Abschliessend kann festgestellt werden, 

dass eine Vielzahl von Gesetzen und Re

gelwerken immobilienbezogene Pflich

ten enthalten, die unter dem Stichwort 

«Betreiberverantwortung» zusammen

gefasst werden können. Betreiberverant

wortung umfasst somit alle Aufgaben 

und Kompetenzen, die erforderlich sind, 

um Gefahren und Schäden aus dem Be

trieb einer Immobilie als Ganzes zu ver

meiden. Geht man von der Funktion des 

Verpflichteten aus, kann zwischen «Be

treiberpflichten» und «Unternehmer

pflichten» unterschieden werden. Beide 

zusammen ergeben dann den Aufga

benkatalog, dessen Umsetzung gleich

zusetzen ist mit der Wahrnehmung der 

Betreiberverantwortung für eine Immo

bilie. IFMA Schweiz und ihre Projektpart

ner haben mit dem vorliegenden Modell 

EiBeV einen wirkungsvollen Ansatz und 

konkrete Anleitungen geschaffen, wie 

die Betreiberverantwortung in der Pra

xis umgesetzt werden kann.
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IFMA Schweiz hat mit 24 Projektpartnern das Mo
dell Eigentümerhaftung und Betreiberverantwor
tung aus Sicht Facility Management (EiBeV) ent
wickelt. Die Publikation gibt konkrete Anleitungen, 
wie die durch Eigentum, Nutzung und Betrieb von 
Werken entstehende Verantwortung aus Sicht des 
 Facility Managements mit einem umfassenden 
 Modellansatz in der Praxis umgesetzt werden kann. 
Drei Praxisbeispiele und entsprechende Hilfsmittel 
unterstützen bei der konkreten Anwendung.

Bestellung: CRB, Steinstrasse 21, Postfach, 
8036 Zürich, Tel. +41 44 456 45 45, info@crb.ch,  
crb.ch, webshop.crb.ch
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